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Einfüllen, Entleeren und Überwachen unbedingt be
nötigten Beschäftigten die Feinstampf- und Sichter
räume betreten und in ihnen nur so lange verweilen, 
wie es die Ausübung dieser Tätigkeiten erfordert. 
Reinigungsarbeiten sind während des Ganges der 
Maschinen in diesen Räumen verboten (vgl. § 7 Abs. 3).

§ 17
(1) Poliermühlen, Steigmühlen und Filterräume 

dürfen, wenn die Maschinen laufen, nicht betreten 
werden.

(2) Das Füllen und Entleeren der Maschinen darf nur 
während des Stillstandes vorgenommen werden.

(3) Transmissionen und Antriebe müssen von außen 
ein- und ausgerückt oder ein- und ausgeschaltet wer
den können.

(4) An jeder Tür ist außen eine Warnungstafel mit 
folgendem Inhalt anzubringen:

„Eintritt während des Ganges der Maschinen 
verboten I“

Beim öffnen der Tür müssen die Maschinen automa
tisch abgeschaltet werden.

(5) In zwingenden Fällen dürfen die betreffenden 
Räume auch während des Ganges der Maschinen be
treten werden, wenn der Betriebsleiter dazu eine 
schriftliche Genehmigung erteilt hat. Dabei sind 
die automatischen Abschaltvorrichtungen von einer 
zweiten Person außer Betrieb zu setzen. Diese Person 
muß an der geöffneten Tür, aber außerhalb des Rau
mes, vor etwaigen Stichflammen geschützt, bereitstehen, 
um im Falle eines Brandes oder einer Explosion so
fortige Hilfe leisten zu können. Der Fluchtweg ist frei
zuhalten. Löschsand und Feuerlöschdecke müssen be- 
reitgehalten werden.

Exhaustoren
(zum Absaugen des Staubes aus den Betriebsräumen)

§ 18
Exhaustoren sind außerhalb der Betriebsräume auf

zustellen.
$ 19

Der abgesaugte Staub muß auf dem kürzesten Wege 
in einen, im Freien gelegenen, feuerbeständigen Staub
sammler geleitet werden. Der Staub ist auf diesem 
Wege vor jeder Einwirkung von Feuchtigkeit zu schüt
zen. Um Schwitzwasserbildung im Inneren der Rohr
leitungen und des Staubsammlers zu vermeiden, sind 
die Rohre und der Staubsammler außen durch nicht
brennbares Material zu isolieren und dadurch vor 
Wärmeverlust zu bewahren.

§ 20
Für die Flügel und Schrauben der Exhaustoren 

gelten § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 1 sinngemäß,

§ 21
Ableitung der statischen Elektrizität

Um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, sind 
folgende Maßnahmen zu treffen:
1. Sämtliche Maschinen sind untereinander und mit 

allen in der Nähe befindlichen Eisenteilen sowie 
mit der Erde gut leitend zu verbinden.

2. Ist die Kraftübertragung durch Riemen nicht zu 
vermeiden, muß durch geerdete Bürsten aus 
Bronze für die Ableitung statischer Elektrizität von 
den Riemen gesorgt werden.

3. Die Zuverlässigkeit der Erdung sowie die gesamte 
elektrische Anlage einschließlich der Blitzschutz
einrichtung sind jährlich durch Arbeitsschutz- 
inepektoren der Technischen Überwachung über
prüfen zu lassen.

§ 22
Vorsichtsmaßnahmen bei Bränden

(1) Das Ablöschen von Bränden darf nur vorgenommen 
werden, wenn es sich um geringe Mengen Aluminium
pulver handelt.

(2) Die jeweils zuständige Feuerwehr ist sofort zu 
aiarmieren.

(3) Hierzu darf nur t r o c k e n e r  r e i n e r  Sand ver
wendet werden, der außerhalb der Arbeitsräume in ge
nügender Menge bereitzuhalten ist. Um das Aufbringen 
des Sandes aus sicherer Entfernung vornehmen zu kön
nen, sind neben jedem Sandbehälter Schaufeln mit 
langem Stiel bereitzustellen und als Feuerlöschgerät zu 
kennzeichnen. Die Anwendung von Wasser sowie von 
Trocken- und Schaumfeuerlöschern ist wegen der damit 
verbundenen Gefahr verboten.

(4) Bei dem Aufbringen des Sandes muß möglichst 
jede Staubentwicklung vermieden werden, ferennt der 
auf Fußböden, Maschinenteilen usw. liegende Staub, ist 
ein Weitergreifen des Brandes dadurch zu verhindern, 
daß der Sand vorsichtig auf noch nicht angebranntes 
Aiuminiumpulver gebracht wird.

(5) Alle nicht unbedingt zur Brandbekämpfung be
nötigten Personen müssen die Brandstätte sofort ver
lassen und sich hinter anderen Gebäuden oder beson
deren Brandschutzmauern zur Hilfeleistung für die 
Löschmannschaft bereithalten.

(6) Damit Personen mit brennenden Kleidern sofort 
geholfen werden kann, sind geeignete Hilfsmittel, wie 
staubfreie Decken, bereitzustellen.

Pneumatische Aluminiumpulver-Transportanlagen
(Absaugen unmittelbar aus den Feinstampfkammern)

§ 23
(1) Staubansammlungen müssen in sämtlichen Rohr

leitungen vermieden werden. Zu ihrer Verhinderung 
sind folgende Bestimmungen einzuhalten:
1. Die Querschnitte müssen so bemessen sein, daß die 

Strömungsgeschwindigkeit überall konstant bleibt 
und dadurch das Ausfallen des Staubes verhindert 
wird.

2. Die Leitungen müssen von den Feinstampfkammern 
bis zum Filter ansteigen, damit ein Zurückfließen 
ausgefallenen Staubes gewährleistet ist.

3. Alle Zuleitungen müssen in spitzem Winkel ein
münden.

4. Die Leitungen dürfen keine scharfen Krümmungen
haben. *

5. Die Absaugdüsen in den Feinstämpfen müssen so 
gestaltet sein, daß nur das fertig zerkleinerte Pul
ver von der Luft mitgerissen wird und kein Pulver 
vor oder in den Absaugdüsen liegenbleiben und 
diese verstopfen kann.

6. Die aus den Stampfkammern angesaugte Luft
menge muß in jeder einzelnen Leitung zu regeln 
sein.

7. Jede Leitung muß an dem Stampfer und an dem 
Filter abzusperren sein. Die Absperreinrichtung vor 
dem Filter muß vom Stampfraum aus jederzeit


